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Rückblick

Uranbergbau in Sachsen 
und Thüringen

Atommüll wird in Deutsch-
land bereits seit mehreren 
Jahrhunderten erzeugt. Seit 
dem Mittelalter wurde als 
Reststoff des frühen Silber-
bergbaus im Erzgebirge 
„Pechblende“ an die Erdober-
fläche gebracht. 1789 erkannte 
der Chemiker Martin Klaproth 
es als eigenständiges Mineral 
und isolierte daraus das von 
ihm Uran genannte Oxyd. 
Von 1947 bis 1990 wurden in 
Sachsen und Thüringen von 
der Sowjetisch-Deutschen Ak-

tiengesellschaft (SDAG) Wis-
mut 231.000 Tonnen Uranerz 
gefördert. Das ist der viert-
größte Uranerzbergbau der 
Welt nach der Sowjetunion 
(366.000 Tonnen), den USA 
(334.000 Tonnen) und Kanada 
(240.000 Tonnen).

Die Folge: Es gibt in Sachsen 
und Thüringen heute praktisch 
kein natürliches Gebirge 
mehr. Wir haben es mit einer 
Kunstlandschaft aus Abraum-
halden und oberflächennahen 
Endlagern zu tun. Sie enthal-
ten zwar keine künstlichen 
Radionuklide, wie sie in 
Atomkraftwerken und von 
Atombomben erzeugt werden, 

jedoch die gesamte Kette der 
Radionuklide aus der Uranzer-
fallsreihe, speziell das bei der 
Aufbereitung des Uranerzes 
nicht abgetrennte Thorium-
230 und Radium-226 und 
seine Zerfallsprodukte, dabei 
das Radongas und seine Zer-
fallsprodukte mit dem in Ge-
heimdienstkreisen neuerdings 
zu Mordzwecken verwendeten 
Polonium. Diese Rückstände 
nehmen nur mit der Halbwert-
zeit des Thorium-230 von 
rund 75.400 Jahren ab. Radio-
aktive Haldenmaterialien wur-
den auch als Baumaterial ver-
wendet. [1,2,3]

Darüber regt sich heute in 
Sachsen und Thüringen kaum 
jemand bis niemand auf. Denn 
die Leute dort waren bislang 
nichts anderes gewohnt und 
jetzt heiße es ja, es wird sa-
niert, begründen das die Be-
wohner. Lediglich die Bun-
destagsfraktion Die Linke sah 
sich neuerdings zu einer Klei-
nen Anfrage an die neue Bun-
desregierung veranlaßt. Die 
Abgeordneten wollen wissen, 
in welchen Halden und Ab-
setzbecken der sieben Sanie-
rungsstandorte in Sachsen und 
Thüringen seit 1990 zusätzlich 
radioaktive Stoffe und konta-
minierte Rückstände eingela-
gert wurden und ob die ein-

gelagerten radioaktiven Stoffe 
wieder zurückgeholt und in 
ein „Bundesendlager“ ge-
bracht werden sollen. [4]

Freigabe von Atommüll

Mit der Neufassung der Strah-
lenschutzverordnung im Jahr 
2001 setzte die damalige rot-
grüne Bundesregierung erst-
mals Regeln zur Freigabe von 
Atommüll zum Recycling, 
zum Verbrennen und zur La-
gerung auf normalen Haus-
mülldeponien in Kraft. Atom-
müll wird demnach aus der 
atomrechtlichen Überwachung 
entlassen, „wenn für Einzel-
personen der Bevölkerung nur 
eine effektive Dosis im Be-
reich von 10 Mikrosievert im
Kalenderjahr auftreten kann.“
[5]

Davon wird der Verordnung 
zufolge ausgegangen, wenn 
für die einzelnen Radionukli-
de bestimmte Aktivitätskon-
zentrationen nicht überschrit-
ten werden. Für die uneinge-
schränkte Freigabe zur belie-
bigen Wiederverwertung und 
Verteilung in der Umwelt sind 
das zum Beispiel für Tritium 
(H-3) 1 Million Becquerel pro 
Kilogramm bzw. dem entspre-
chend pro Liter Wasser. Diese 
Stoffe werden dann formal 
nicht mehr als radioaktiv be-
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zeichnet. Zur Beseitigung 
bzw. Ablagerung auf Depo-
nien dürfen es sogar bis zu 60 
Millionen Becquerel Tritium 
pro Kilogramm bzw. Liter 
sein und zur Verbrennung in 
Müllverbrennungsanlagen 
auch 1 Milliarde Becquerel 
Tritium pro Kilogramm. 
Normal wären weniger als 2 
bis 3 Becquerel pro Liter 
Wasser, was der Nachweis-
grenze entspricht.

10 Mikrosievert zulässige ef-
fektive Dosis pro Jahr (µSv/a) 
bedeutet jährlich für 5,5 bis 55 
Menschen den Krebstod in ei-
ner Bevölkerung von 10 Mil-
lionen (den Annahmen der 
Internationalen Strahlen-
schutzkommission ICRP von 
2007 zufolge bzw. nach unab-
hängigen Auswertungen der 
Daten von Hiroshima und Na-
gasaki). Hinzu kommen nicht 
tödliche Krebserkrankungen 
in ähnlicher Größenordnung 
und ein Mehrfaches an Nicht-
Krebserkrankungen wie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und 
Stoffwechselstörungen. [6-14]

Die Dosis [in Sievert] aus dem 
Einatmen der Radionuklide 
und ihrer Aufnahme mit der 
Nahrung errechnet sich aus 
einem Dosiskoeffizienten [in 
Sievert pro Becquerel, für die 
es telefonbuchdicke Listen 
gibt] und der Aktivität [in 
Becquerel]. Weil jedoch nur 
die Einhaltung von Aktivitäts-
konzentrationen [in Becquerel 
pro Gramm bzw. Kilogramm] 
vorgeschrieben ist und auch 
kein Register über die freige-
gebenen Mengen verlangt 
wird, läßt sich die Dosis dar-
aus nicht errechnet. Deshalb 
kann die Einhaltung des 
Grenzwertes von 10 Mikro-
sievert pro Jahr gar nicht kon-
trolliert werden.

Beispiel: Das AKW
Greifswald
Die Menge der Abrissmate-
rialien aus dem Atomkraft-
werk Greifswald beträgt dem 
Eigentümer Energiewerke 
Nord zufolge 1,8 Millionen 
Tonnen. Davon sind 1,2 Mil-
lionen Tonnen „restriktions-
freie“ Materialien, die nicht 

der Überwachung nach dem 
Atomgesetz bzw. der Strah-
lenschutzverordnung unterlie-
gen, weil sie bestimmte Frei-
grenzen der Aktivität bzw. 
Aktivitätskonzentration nicht 
überschreiten. 500.000 Ton-
nen sind „freizumessende“ 
Materialien und 100.000 Ton-
nen sind für die Lagerung in 
Zwischen- oder Endlagern be-
stimmt. Die Lagermenge be-
trägt also lediglich rund 5 
Prozent, während 95 Prozent 
der Abrissmaterialien in die 
Umwelt freigesetzt bzw. zum 
Recycling freigegeben wer-
den.

Entsorgungskonzepte

„Ins Meer schütten und un-
endlich verdünnen“ war einst 
das Motto, bevor sich die Ein-
sicht durchsetzte, daß die 
Weltmeere und ihre Aufnah-
mekapazität alles andere als 
unendlich groß sind. „In den 
Weltraum und zur Sonne 
schießen“ – „unendlich weit 
weg“ war ein Wunschtraum, 
bis man einsah, daß nicht je-
der Raketenstart schadlos ge-
lingen würde. Die Haltung 
„Aus den Augen, aus dem 
Sinn“ und „Augen zu und 
durch“ findet sich auch noch 
in dem heute propagierten 
Konzept der „Endlagerung in 
tiefen geologischen Schich-
ten“. Angeblich sollen sich 
unsere Nachfahren nach derart 
erfolgter Einlagerung um 
nichts mehr kümmern müssen.

Zum Beispiel: Der Atlan-
tik
In der Antwort der Bundesre-
gierung vom 27. August 2012 
auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen heißt es immer noch, der 
Einfluß von freigesetzter Ra-
dioaktivität aus auf dem Mee-
resgrund versenkten Abfallbe-
hältern auf die Nahrungskette 
sei gering. Das habe jedenfalls 
eine wissenschaftliche Unter-
suchung aus dem Jahre 2003 
ergeben. Die Gesamt-Pluto-
nium-Aktivität in dem Gebiet, 
in dem radioaktive Abfallfäs-
ser bis 1982 versenkt wurden, 
unterscheide sich „[nicht] si-
gnifikant von der des Ver-

gleichsgebietes oder des übri-
gen Atlantiks“. Und: „Der 
Einfluss der aus den Fässern 
freigesetzten Aktivität auf die 
Nahrungskette in Sediment-
Nähe ist im Vergleich zu der 
vom globalen Kernwaffen-
Fallout in dieser Tiefe ange-
kommenen Aktivität als gering 
einzustufen“.

Die Bundesregierung geht je-
doch davon aus, dass die ins-
gesamt 480 Fässer, die von 
Deutschland im Atlantik ver-
senkt wurden, „zumindest 
teilweise nicht mehr intakt 
sind und Radionuklide freige-
setzt wurden“. Denn die Fäs-
ser „waren nicht konzipiert, 
um einen dauerhaften Ein-
schluss der Radionuklide am 
Meeresboden zu gewährlei-
sten“.
Zum Beispiel: Asse
1967 hatte die Bundesrepublik 
Deutschland das alte Salz-
bergwerk bei Wolfenbüttel 
erworben. Seitdem wurde es 
von staatlichen Einrichtungen 
betrieben: vom Helmholtz-
Zentrum München, das sich 
früher GSF – Forschungszen-
trum für Umwelt und Ge-
sundheit GmbH und davor 
Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung mbH (GSF) 
nannte. Die Schachtanlage 
Asse wurde als „Versuchs-
endlager“ deklariert und als 
illegale Deponie betrieben.
Und zwar ohne atomrechtli-
ches Genehmigungsverfahren, 
weil sie nie den Anforderun-
gen an ein Endlager genügte.
Und auch ohne die Absicht, 
den eingelagerten Atommüll 
wieder zurückzuholen.

Inzwischen besteht jedoch die 
akute Gefahr des Einsturzes 
und der unkontrollierten ra-
dioaktiven Freisetzungen aus 
dem Salzbergwerk. Seit dem 
1. Januar 2009 wird es nun 
vom Bundesamt für Strahlen-
schutz betrieben und am 28. 
Februar 2013 beschloß der 
Deutsche Bundestag ein Ge-
setz zur Beschleunigung der 
Rückholung von 126.000 Fäs-
sern mit radioaktiven Abfällen 
und zur Stillegung der 
Schachtanlage Asse II.

Zum Beispiel: Gorleben

Sigmar Gabriel (SPD) erklärte 
am 6. November 2007 zur Er-
öffnung einer „International 
Conference on Radioactive 
Waste Disposal in Geological 
Formations“ in Braunschweig: 
„Das von mir im Herbst 2006 
vorgelegte und in der Bundes-
regierung zur Diskussion ge-
stellte Konzept basiert auf den 
2002 entwickelten Vorschlä-
gen des Arbeitskreises Aus-
wahlverfahren Endlager-
standorte (AkEnd). Im Unter-
schied zu dem vom AkEnd 
vorgeschlagenen Auswahl-
verfahren, welches von einer 
weißen Landkarte ausgeht, 
berücksichtigt das Verfahren 
den Standort Gorleben in be-
sonderem Maße, da dort be-
reits umfangreiche Erkundun-
gen durchgeführt und 1,4 
Milliarden Euro in das Pro-
jekt investiert wurden. Das 
Konzept sieht eine Prüfung 
dahingehend vor, ob sich 
Standortalternativen zu Gor-
leben aufdrängen, die ein hö-
heres Sicherheitsniveau er-
warten lassen bzw. aufweisen. 
Demnach sollte ein anderer 
Standort nur dann ausgewählt 
und erkundet werden, wenn er 
deutliche Sicherheitsvorteile 
gegenüber Gorleben ver-
spricht.“

Die Anforderungen an ein 
Endlager wurden zudem den 
Gegebenheiten in Gorleben 
angepaßt. Bereits 1983, nach 
Abschluß des Tiefbohrpro-
gramms zur Erkundung des 
Salzstocks Gorleben war der 
damals federführenden Be-
hörde, dem Physikalisch-
Technischen Bundesamt (PTB)
klar, daß über dem Salzstock 
keine durchgehende, Wasser 
abschirmende Tonschicht 
liegt. Mit dem Eintreten von 
Schadstoffen in den untersten 
Grundwasserleiter rechnete 
die PTB deshalb bereits nach 
600 bzw. 1.170 Jahren.
Sicherheitsanforderun-
gen an die Endlagerung 
hochaktiven Atommülls
Am 15. Juli 2009 veröffent-
lichte das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und 



Nr. 646-647 / 2013 Strahlentelex 3

Reaktorsicherheit neue „Si-
cherheitsanforderungen an die 
Endlagerung wärmeentwik-
kelnder radioaktiver Abfälle“ 
und löste damit Anforderun-
gen aus dem Jahr 1983 ab. Für 
1 Million Jahre sei nun zu 
zeigen, heißt es darin, daß 
„allenfalls geringe, definierte 
Schadstoffmengen aus dem 
Endlager freigesetzt werden 
können“. Zumindest bis zum 
Verschluß müsse auch eine 
Fehlerkorrektur und die Ber-
gung von atomaren Abfällen 
aus dem Endlager möglich 
sein. 500 Jahre lang sollen die 
Abfallgebinde der Korrosion 
standhalten.

Auf eine zweite geologische 
Barriere (Deckgebirge) über 
dem Endlagermedium wird
nun verzichtet. Statt dessen 
wurde festgelegt, daß „für 
wahrscheinliche Entwicklun-
gen das vom Endlager ausge-
hende zusätzliche Risiko eines 
Menschen kleiner als 10-4 ist, 
im Laufe seines Lebens einen 
scherwiegenden Gesundheits-
schaden (…) zu erleiden“.
Das heißt, 1 von 10.000 soll
an Krebs sterben dürfen.

Für „weniger wahrscheinliche 
Entwicklungen“ soll zudem
ein Risiko bis 10-3 zulässig 
sein. Das bedeutet, auch be-
reits 1 von 1.000 soll an Krebs 
sterben dürfen, wobei „das
gleichzeitige Auftreten mehre-
rer unabhängiger Fehler nicht 
zu unterstellen“ sei.

Diese Kriterien sollen als er-
füllt gelten, wenn „aus den 
am Rande des einschlusswirk-
samen Gebirgsbereichs frei-
gesetzte radioaktive Stoffmen-
gen für Einzelpersonen der 
Bevölkerung keine effektive 
Dosis größer als 0,1 mSv [0,1 
Millisievert] im Kalenderjahr 
resultieren kann“.

Tödliche Krebserkrankungen 
in Höhe von jährlich 1 von 
181.800 (gemäß ICRP 2007)
oder eher 1 von 43.000 bis 1 
von 26.000 werden damit von 
den Beamten und Politikern 
im Bundesumweltminsterium 
als akzeptabel angesehen. Es
unterließ zudem Aussagen zur 

• 16. Januar 2013: Gründung einer „Deutschen Arbeitsgemeinschaft 
Endlagerforschung“ und Vorlage eines Entwurfs für ein 
„Standortauswahlgesetz“

• 24. März und 9. April 2013:
Einigung zwischen zuerst Bund und Ländern und dann den 
Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen

• 15. April 2013: Aufforderung des BMU an Verbände und Lobbyorgani-
sationen, bis zum 17. April 2013 „eventuelle Anmer-
kungen“ zum Gesetzentwurf abzugeben („Verbände-
anhörung“)

• 24. April 2013 Beschluß der Bundesregierung
• 17. Mai 2013: 1. Lesung des Gesetzes im Bundestag
• 31. Mai – 2. Juni 2013: „Forum Standortauswahlgesetz“
• 26. Juni 2013: Verabschiedung im Umweltausschuß
• 28. Juni 2013: Verabschiedung durch den Bundestag
• 5. Juli 2013: Zustimmung des Bundesrates
• 26. Juli 2013: Verkündung im Bundesgesetzblatt
• 27. Juli 2013: In Kraft getreten

(Gründungsmitglieder der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung“ sind: die DBE 
TECHNOLOGY GmbH, die Forschungszentrum Jülich GmbH, die Gesellschaft für Anlagen- und 
Reaktorsicherheit (GRS) mbH, das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), die IfG In-
stitut für Gebirgsmechanik GmbH, die Institut für Sicherheitstechnologie (ISTec) GmbH, das 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Öko-Institut e.V., das Institut für Bergbau und Spe-
zialtiefbau der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, das Institut für Endlagerfor-
schung der Technischen Universität Clausthal.
Als „Gäste“ nehmen zudem teil: das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 
das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) und der Projektträger Karlsruhe Wassertechnologie und Entsorgung (PTKA-WTE)).

Die 5 Verfahrensschritte des AkEnd
Verfahrensschritte Vorgehen, Kriterien, Bewertungen Instrumente der Bürgerbeteiligung

1. Schritt: Ausweisung von Gebieten, die 
bestimmte Mindestanforderungen 
erfüllen

Für Schritt 1:
• Geowissenschaftliche 

Ausschlußkriterien

Für das Gesamtverfahren (Schritte 1-5):
Beteiligung durch Information und 
Kontrolle
• Einrichtung einer 

Informationsplattform
• Kontrollgremium prüft Einhaltung 

der Verfahrensregeln

2. Schritt: Auswahl Teilgebieten mit 
besonders günstigen geologischen 
Voraussetzungen

Für Schritt 2:
• Geowissenschaftliche Abwägung

Für Schritt 3:
• Planungswissenschaftliche 

Ausschlußkriterien
• Sozioökonomische Potenzialanalyse
• Planungswissenschaftliche 

Abwägungskriterien
• Festlegung übertätiger 

Erkundungsprogramme
• Beteiligungsbereitschaft für 

übertägige Erkundung
• Geowissenschaftliche und 

bergbauliche Aspekte

3. Schritt: Identifizierung und Auswahl 
von Standortregionen für die Übertägige
Erkundung

Bei Bedarf Rücksprung

Ab Schritt 3:
• Bürgerforum als zentrales Element 

der Beteiligung
• Kompetenzzentrum unterstützt 

Bürgerforum
• Runder Tisch der Interessenvertreter
• Ermittlung der 

Beteiligungsbereitschaft in den 
Schritten 3, 4 und eventuell 5 durch 
Abstimmung

• Erarbeitung regionaler 
Entwicklungskonzepte

• Gemeinderat / Gemeindevertreter 
trifft abschließende Entscheidung

4. Schritt: Festlegung der Standorte für 
die untertägige Erkundung

Bei Bedarf Rücksprung

Für Schritt 4:
• Übertägige Erkundung
• Orientierende Sicherheitsbewertung
• Aufstellung von Prüfkriterien
• Beteiligungsbereitschaft für 

untertägige Erkundungsprogramme

5. Schritt: Standortentscheidung

Bei Bedarf Rücksprung

Für Schritt 5:
• Untertägige Erkundung
• Anwendung von Prüfkriterien
• Sicherheitsnachweis
• Vergleich der erkundeten Standorte
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möglichen Größe des Ge-
samtkollektivs.

Betrachtet man zum Beispiel 
den Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg (für Gorleben) mit 
heute circa 50.000 Einwoh-
nern, bedeutet das den vorzei-
tigen Krebstod von jährlich 1 
bis 2 Personen.

Für Wolfenbüttel (für Asse) 
mit heute circa 125.000 Ein-
wohnern bedeutet das den 
vorzeitigen Krebstod von jähr-
lich 3 bis 5 Personen.

Und über 1 Million Jahre 
summiert sich das zum zu-
sätzlichen Krebstod von 1,2 
bis 4,8 Millionen Menschen, 
die für die Endlagerung hoch-
aktiver Atomabfälle akzeptiert 
werden sollen. [15]

Der AkEnd

Zur Erinnerung: Bereits im 
Oktober 2002 hatte der von 
der damaligen Bundesregie-
rung eingesetzte Arbeitskreis 
Auswahlverfahren Endlager-
standorte (AkEnd) nach zwei-
jährigen Beratungen ein 5 
Verfahrensschritte umfassen-
des Konzept zur Standortsu-
che mit Beteiligung der Bür-
gerschaft vorgelegt und emp-
fohlen, „vor der Suche nach 
einem Endlager einen gesell-
schaftlichen Diskurs durch-
zuführen, in dem die relevan-
ten Interessengruppierungen 
und die allgemeine Öffentlich-
keit einen Konsens über den 
Weg zur Auswahl eines End-
lagerstandortes erarbeiten.“
Das Ergebnis dieses Diskurses 
sollte dem AkEnd zufolge 
dann politisch und rechtlich 
festgelegt werden, um so dem 
Verfahren ein Höchstmaß an 
Legitimität zu geben. Seit in-
zwischen 11 Jahren wurden 
jedoch seine Empfehlungen 
ignoriert und keinerlei ent-
sprechende Schritte in Rich-
tung eines gesellschaftlichen 
Diskurses unternommen. Und
zwar weder von einer Bundes-
oder Landesregierung noch 
von einer Partei, Kirche oder 
Gewerkschaft und auch von 
keiner Umwelt- oder sonsti-
gen Nichtregierungs-Organi-
sation.

Das neue Standortaus-
wahlgesetz (StandAG)
Das am 27. Juli 2013 in Kraft 
getretene neue Standortaus-
wahlgesetz [20] (siehe Ka-
sten) spricht zunächst von ei-
ner Evaluierungsphase mit ei-
ner „Kommission Lagerung 
hochradioaktiver Abfallstof-
fe“, die bis Ende 2015 Bun-
destag und Bundesrat Krite-
rien für die Endlagersuche 
empfehlen soll. Die Empfeh-
lungen sind für den Gesetzge-
ber nicht bindend. Im Jahr 
2014 soll zudem ein neues
Bundesamtes für kerntechni-
sche Entsorgung mit 245 Be-
amten neben dem Bundesamt 
für Strahlenschutz errichtet 
werden. Der Abschluß des 
Auswahlverfahrens ist bis 
zum Jahr 2031 vorgesehen 
und die Kostenschätzung da-
für beläuft sich auf 2 Milliar-
den Euro.

Die Standortsuche soll dem 
Gesetz zufolge nach einem 
Prinzip der „weißen Land-
karte“ in dem Sinne erfolgen, 
daß kein Standort – auch nicht 
Gorleben – im Vorfeld ausge-
schlossen wird. Eine Bürger-
beteiligung ist nicht vorgese-
hen. Das Gesetz sieht ledig-
lich Informationsrechte, je-
doch keine Mitentscheidungs-
rechte vor. Die Entscheidun-
gen werden per Gesetz durch 
Bundestag und Bundesrat ge-
fällt. Die juristischen Ein-
spruchsmöglichkeiten der 
Bürger werden damit mini-
miert, indem behördliche Ent-
scheidungen durch Parla-
mentsbeschlüsse ersetzt wer-
den. Nur einmal wird nach der 
unterirdischen Erkundung die 
Klage vor dem Bundesver-
waltungsgericht zugelassen.
Die bisher für die Genehmi-
gungen zuständigen Bundes-
länder haben jetzt nur noch 
begrenzte Zuständigkeiten in 
der Erkundungsphase. Das 
neue Bundesamt für kerntech-
nische Entsorgung ist allein 
für Planfeststellung und Ge-
nehmigung zuständig – mit 
konzentrierter Entscheidungs-
macht über Umweltverträg-
lichkeit, Wasserrecht und 
Bergrecht.

Das Standortauswahlverfahren 
bezieht sich nur auf die Suche 
nach einem Endlager für 
hochradioaktiven, wärmeent-
wickelnden Müll. Mitverab-
schiedet wurde jedoch die 
Verlagerung der Zuständig-
keiten für die Endlagerung 
aller Arten von Atommüll, 
also auch für schwach- und 
mittelradioaktiven Müll, auf 
den Bund und sein neues 
Bundesamt, wofür es dann
allerdings keine parlamentari-
sche Kontrolle wie beim hoch-
aktiven Müll gibt.

Wenn Gorleben für den hoch-
aktiven Müll ausfällt, kann 
sich das Bundesamt für kern-
technische Entsorgung dem-
nach praktisch im Alleingang 
Gorleben zum Beispiel für den 
aus der Asse hochgeholten 
Müll genehmigen.

Ein ehrlicher Neustart bei der 
Endlagersuche beträfe 13 
Bundesländer, recherchierte 
Greenpeace anhand bisher be-
kannter geologischer Untersu-
chungen und veröffentlichte 
im Juni 2013 eine Karte, die 
aufzeigt, daß rund 80 Prozent 
aller möglichen Endlagerstan-
dorte in Niedersachsen liegen. 
[16]
Die „Kommission Lage-
rung hochradioaktiver 
Abfallstoffe“ nach dem 
StandAG
Die Kommission besteht aus 
33 Mitgliedern, die von Bun-
destag und Bundesrat gewählt 
werden. Eine Vorsitzende 
bzw. ein Vorsitzender ohne 
Stimmrecht soll sie leiten. 8 
Mitglieder aus allen Fraktio-
nen des Deutschen Bundesta-
ges sowie 8 weitere Politiker 
als Vertreter der Landesregie-
rungen besitzen dem Gesetz 
zufolge alle kein Stimmrecht
in der Kommission, haben 
aber Stellvertreter. Dagegen 
sind 8 Wissenschaftler und 8 
Vertreter der Zivilgesellschaft 
und zwar jeweils 2 aus Um-
weltverbänden, Religionsge-
meinschaften, Wirtschaft und 
Gewerkschaften zwar mit 
Stimmrecht ausgestattet, ha-
ben aber keine Stellvertreter. 
Wie die Wahlvorschläge für 

die Kommissionsmitglieder 
zustande kommen, ist im Ge-
setz nicht geregelt. [21]

Die großen Umweltverbände 
BUND, Greenpeace, Robin 
Wood, die Atommüll-Konfe-
renz am 31. August 2013 in 
Kassel und die Herbstkonfe-
renz vom 18.-20. Oktober 
2013 in Hamburg der Anti-
Atom-Initiativen haben be-
schlossen, die beiden Sitze 
nicht zu besetzen. Sie prote-
stieren damit gegen das Ge-
setz und kritisieren unter an-
derem, daß keine ernsthafte
Absicht zur Einbindung der 
Öffentlichkeit in den Fin-
dungs- und Entscheidungs-
prozeß für die Handhabung 
des Atommülls und seine La-
gerung zu erkennen ist. Im 
Gegenteil.

Die Arbeit der Kommission,
wie sie jetzt im Endlagersuch-
gesetz definiert wurde, wird 
keine ausreichenden Möglich-
keiten bieten, den geforderten 
breiten gesellschaftlichen Dia-
log über die Kriterien und die 
Vorgehensweise zur Standort-
suche durchzuführen, stellte 
der Bundesvorstand des BUND
für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland e.V. fest. Ob-
wohl es zahlreiche fachliche 
und politische Gründe gebe
den Standort Gorleben von 
vornherein aus der weiteren 
Endlagersuche auszuschlie-
ßen, sei dieser Standort be-
wußt und gezielt in das wei-
tere Verfahren aufgenommen
worden, wird kritisiert. Alle 
Rufe danach, daß Bürger 
transparent und aktiv bei solch 
umweltrelevanten Vorhaben 
beteiligt und gegebenenfalls
bei Entscheidungen über 
Volksentscheide einbezogen
werden sollten, verhallten. Im 
Gegenteil straffe das Gesetz 
die Entscheidungswege. Es 
ermögliche Enteignungen und 
minimiere die juristische Ein-
spruchsmöglichkeit der Bür-
ger, indem behördliche Ent-
scheidungen durch Parlaments-
beschlüsse ersetzt werden. Nur 
einmal werde nach der unter-
irdischen Erkundung die Kla-
ge vor dem Bundesverwal-
tungsgericht zugelassen. An-
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sonsten bleibe nur der auf-
wendige Weg nach Karlsruhe.
[17]

Der BUND will vielmehr nun 
unabhängig von der Arbeit der 
Kommission die gegenwärtige 
Diskussion auf breiter Basis 
fortsetzen und als ersten 
Schritt in einem öffentlichen 
Kongreß einen fachlichen 
Austausch über den Erkennt-
nisstand und die offenen Fra-
gen zur Lagerung des hoch-
und mittelaktiven Atommülls 
und auch der bedenklichen 
Freigaberegelungen führen, 
wie er in einem Beschluß der 
Delegiertenversammlung for-
mulierte. [18]

Thesen

Sicherheit zu fordern hilft 
nicht. – Die Sicherheitshypo-
these hat sich nicht nur mit 
den Katastrophen von Tscher-
nobyl und Fukushima als 
falsch erwiesen, sondern auch 
mit den Umgehensweisen bei 
den Atommülllagern Morsle-
ben, Asse und Gorleben.

Statt dessen ist mit der Hypo-
these zu denken, daß das 
Mögliche und Denkbare im-
mer geschieht und auch das 
Unerwartete und Ungeahnte 
geschehen kann. Nur wann es 
geschieht ist unklar. Unter der 
Voraussetzung und Annahme, 
daß Havarien geschehen, ist 
abzuwägen, ob wir – man 
selbst und die Bevölkerung –
mit den Folgen auch unge-
ahnter Ereignisse noch weiter 
existieren und leben und die 
Art der neuen Existenz ver-
antworten können. Inhaltslee-
res und lediglich formales 
Handeln führte maßgeblich 
auch zu der Katastrophe von 
Fukushima. Zu diesen Ein-
sichten gelangte zuletzt auch 
die Untersuchungs- und Gut-
achterkommission der japani-
schen Regierung zur Havarie 
im AKW Fukushima Daiichi 
[19]. Das gilt jedoch nicht nur 
für Katastrophen wie Kern-
schmelzen in Atomkraftwer-
ken, sondern auch für den 
Umgang mit dem Atommüll.

Das „Standortsuchgesetz“ lenkt
die Aufmerksamkeit jetzt 

überwiegend auf ein „Endla-
ger“, wobei in der Öffentlich-
keit bislang der Eindruck er-
zeugt wurde, das sei eine La-
gerstätte für alle Ewigkeit, um 
die man sich nach der Einla-
gerung des Atommülls nicht 
mehr zu kümmern brauche 
und die einen absolut dichten
und sicheren Einschluß ge-
währleiste. Diese Vorstellung 
ist falsch.

Erst wenn kein weiterer 
Atommüll mehr erzeugt wird, 
ist eine realistische und von 
Nebeninteressen befreite Sicht 
auf die Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten zu seiner 
Handhabung möglich. Das 
Gesetz ist einerseits eine Art 
Ermächtigungsgesetz, schafft 
andererseits zum heutigen 
Zeitpunkt aber nur eine leere 
Hülse. Es besteht lediglich ein 
Konsens der politischen Par-
teien, während der Konsens 
mit der Zivilgesellschaft nicht 
gesucht wurde.

Wir haben es jedoch mit einer 
Jahrtausendaufgabe zu tun 
und dafür ist mehr notwendig, 
als ein formales Regelwerk. 
Diese Aufgabe muß inhaltlich 
von den Menschen getragen 
werden und zwar über Gene-
rationen, alle Unwägbarkeiten 
und Nichtwissen hinweg. Was 
anstelle des Gesetzes zunächst 
notwendig ist, ist eine öffent-
liche und offene Erörterung 
des gesamten Problemkreises, 
weil vorher niemand verbind-
lich sagen kann, was nötig ist 
und was man an Folgen ge-
sundheitlicher Art bis zur Än-
derung von Lebensweisen zu 
ertragen und auf nachfolgende 
Generationen zu übertragen 
bereit ist. Th.D.
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Um die dauerhafte Lagerung 
radioaktiver Abfälle in Halden 
und Absetzbecken der Wismut 
GmbH geht es in einer Klei-
nen Anfrage der Bundestags-
fraktion Die Linke vom 8. No-
vember 2013 (Bundestags-
drucksache 18/58). Die Abge-
ordneten wollen unter ande-
rem wissen, in welchen Hal-
den und Absetzbecken der 
sieben Sanierungsstandorte 
seit 1990 zusätzlich radioak-
tive Stoffe und kontaminierte 
Rückstände eingelagert wur-
den. Außerdem soll die Re-
gierung mitteilen, ob die ein-
gelagerten radioaktiven Stoffe 
wieder zurückgeholt und in 
ein „Bundesendlager“ gebracht
werden sollen.
Die Wismut GmbH, die zu 
100 Prozent im Besitz der 
Bundesrepublik Deutschland 
ist, wurde im Wismut-Gesetz 
vom 13. Dezember 1991 zur 
Sanierung der Anlagen des 
Uranbergbaus verpflichtet, die 
sich am 30. Juni 1990 im Be-
sitz der Sowjetisch-Deutschen 
Aktiengesellschaft (SDAG)
Wismut befanden. Dabei han-
delt es sich um die Hinterlas-
senschaften des Uranbergbaus
in Schlema, Königstein, 
Pöhla, Dresden-Gittersee und 
Ronneburg sowie der Uran-
aufbereitung in Crossen und 
Seelingstedt.
Seit dem Jahr 1990 hat die 
Wismut GmbH mehr als 8.000 
bergrechtliche, strahlenschutz-
rechtliche, wasserrechtliche 

und umweltrechtliche Geneh-
migungsverfahren geführt, cir-
ca 4.300 in Sachsen, circa 
3.700 in Thüringen und circa 
60 länderübergreifend (s.
Ursula Schönberger, Sorgen-
bericht „Atommüll. Eine Be-
standsaufnahme für die Bun-
desrepublik Deutschland“,
Atommüllkonferenz / Arbeits-
gemeinschaft Schacht Konrad 
e.V. 2013, S. 192). Für die 
Sanierung der Wismut-Altla-
sten gilt anstelle des Strahlen-
schutzrechts der Bundesrepu-
blik Deutschland immer noch
die Verordnung über die Ge-
währleistung von Atomsicher-
heit und Strahlenschutz vom 
11. Oktober 1984 der DDR
(DDR GBl. I Nr. 30 S. 341).
Mit der Fortgeltung des 
Strahlenschutzrechts der DDR 
für die Wismut-Sanierung ent-
fällt die Verpflichtung zur 
formellen Öffentlichkeitsbe-
teiligung vor der Erteilung 
von Genehmigungen.

Einem Bericht des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und 
Technologie „20 Jahre Wis-
mut GmbH – Sanieren für die 
Zukunft“ vom März 2011 zu-
folge wurden und werden ra-
dioaktiv kontaminierter Schrott,
radioaktiv kontaminierter Bau-
schutt, der nicht freigemessen 
werden kann, sowie die ra-
dioaktiven Rückstände aus der 
Wasseraufbereitung in den 
Absetzbecken und Halden der 
Sanierungsstandorte eingela-
gert. 

Katastrophenplanung

Die Evakuie-
rungsgebiete 
sollen nun auch 
in Deutschland 
etwas größer 
werden
„Das Strahlenschutzrecht soll 
modernisiert werden. Der ra-
diologische Notfallschutz zur 
Bewältigung von Katastro-
phen in kerntechnischen An-
lagen wird auf Grundlage der 
Erfahrungen von Fukushima 
konzeptionell an[ge]passt."
So steht es im Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und 
SPD für die neue Legislatur-
periode. [1]

Die deutsche Strahlenschutz-
kommission (SSK) bereitet 
nun fast 3 Jahre nach der Ka-
tastrophe von Fukushima Nach-
besserungen für den Katastro-
phenschutz in Deutschland 
vor und bezieht sich dabei auf 
eine Analyse des Bundesam-
tes für Strahlenschutz (BfS) 
vom April 2012, „basierend 
auf den Erfahrungen aus dem 
Unfall in Fukushima“. [2] In 
Simulationsrechnungen hatte 
die Behörde ermittelt, daß ein 
schwerer Atomunfall deutlich 
weiträumigere Folgen hätte, 
als bisher offiziell zugestan-
den. In ihren Schlußfolgerun-
gen kommen die Autoren der 
BfS-Analyse zu dem Ergeb-
nis, daß für viele der betrach-
teten Unfallszenarien eine Aus-
weitung der Notfallschutz-
Maßnahmen „Aufenthalt in 
Gebäuden“ und „Evakuie-
rung“ sowie „Einnahme von 

Jodtabletten“ auf deutlich grö-
ßere Gebiete nötig werden
kann, als in der bisherigen 
Planung vorgesehen ist. Die 
Umsetzung von Notfallschutz-
Maßnahmen anhand von 
Sektoren der bisherigen Pla-
nungszonen komme bei einer 
lang andauernden Freisetzun-
gen schnell an ihre Grenzen, 
da oftmals mehr als die Hälfte 
aller Sektoren, teilweise sogar 
alle Sektoren betroffen sind. 

ûBei lang andauernden Freiset-
zungen bestehe zudem die Ge-
fahr, daß die Eingreifricht-
werte für Maßnahmen in kei-
nem 7-Tages-Intervall der Do-
sis erreicht werden und damit 
auch keine Maßnahme durch-
geführt werden müßte, ob-
wohl die Gesamtdosis über 
die gesamte Freisetzungsdauer 
deutlich oberhalb der Ein-
greifrichtwerte liegt. Bei lang 
andauernden Freisetzungen 
müsse damit gerechnet wer-
den, daß eine einmalige Ein-
nahme von Jodtabletten hin-
sichtlich der Schutzwirkung 
nicht ausreiche. Eine wieder-
holte Einnahme von Jod-
tabletten ist bislang jedoch 
nicht ausreichend in den Not-
fallschutz-Planungen berück-
sichtigt. Auch sei damit zu 
rechnen, daß die Einnahme in 
verschiedenen Gebieten zu 
unterschiedlichen Zeitpunkte 
zu erfolgen hat.

ûBei lang andauernden Freiset-
zungen sei auch mit zusätzli-
chen Problemen bei der Maß-
nahme „Aufenthalt in Gebäu-
den“ zu rechnen. Zum Bei-
spiel bestehe die Gefahr einer 
notwendigen ungeschützten 
späten Evakuierung bei hohen 
Nuklidkonzentrationen in der 
Atmosphäre, die die Durch-
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